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Die Gremienvorsitzendenkonferenz (GVK) nach
§ 35 Abs. 4 des Staatsvertrages für Rundfunk
und Telemedien (Rundfunkstaatsvertrag - RStV)
vom 31. August 1991 in der aktuellen Fassung
gibt sich gemäß den Grundsätzen für die Zu-
sammenarbeit der Arbeitsgemeinschaft der
Landesmedienanstalten in der Bundesrepublik
Deutschland (ALM) – ALM-Statut – vom 17. März
2010 folgende Geschäftsordnung:

§ 1
Aufgaben, Zuständigkeiten

(1) Die GVK nimmt die in § 36 Abs. 3 RStV sowie
in § 3 Abs. 3 ALM-Statut aufgeführten Aufgaben
wahr.

(2) Die GVK ist gemäß § 36 Abs. 3 RStV zustän-
dig für

1. Auswahlentscheidungen bei den Zuweisun-
gen von Übertragungskapazitäten nach §
51a Abs. 4 RStV und

2. die Entscheidung über die Belegung von
Plattformen nach § 52b Abs. 4 Satz 4 und
Satz 6 RStV.

(3) Die GVK nimmt als Gremium der ALM gemäß
§ 3 Abs. 3 des ALM-Statuts insbesondere  fol-
gende Aufgaben wahr:

1. Mitwirkung bei der Erstellung von Satzun-
gen und Richtlinien (§ 36 Abs. 3 RStV),

2. initiative und begleitende Behandlung von
Angelegenheiten, die in der Umsetzung der
Medienpolitik von Bedeutung sind. Hierzu
gehören insbesondere

- Beobachtung und Analyse der Pro-
grammentwicklung sowie Erarbeitung
von Stellungnahmen und Erfahrungsbe-
richten hierzu,

- Fragen der Programmqualität und der
Programmethik,

- Fragen der Medienpädagogik und Medi-
enkompetenz,

3. Förderung der Arbeit der Beschlussgremien
der Landesmedienanstalten durch Informa-
tionsaustausch und Zusammenarbeit,

4. Pflege und Förderung des öffentlichen Dis-
kurses über die Medienpolitik und Medien-
ethik durch Publikationen, Foren und Ver-
anstaltungen,

5. Pflege der Zusammenarbeit mit den Gre-
mien der öffentlich-rechtlichen Rundfunk-
anstalten zur Förderung des dualen Rund-
funksystems,

6. Zustimmung zur Wahl von Mitgliedern der
KEK und KJM und ihrer Stellvertreter durch
die DLM nach § 3 Abs. 7 des ALM-Statuts,

7. Beratung des Haushalts der GVK und der
ALM vor dessen Genehmigung durch die GK,

8. Entgegennahme und Auswertung der Tä-
tigkeitsberichte der ZAK.

(4) Die GVK kann die DLM mit programmlichen
Aufgaben befassen, die für die Zusammenar-
beit der Landesmedienanstalten von Bedeutung
sind. Dies auch, soweit eine Entscheidungs-
kompetenz anderer Organe der Landesmedien-
anstalten besteht. Die DLM berichtet über das
Ergebnis der Befassung (§ 3 Abs. 5 ALM-Statut).

§ 2
Mitglieder der GVK

(1) Der GVK gehören die jeweiligen Vorsitzen-
den der Beschlussgremien der Landesmedien-
anstalten an (§ 35 Abs. 4 1. HS RStV).

(2) Eine Vertretung im Falle der Verhinderung
eines Mitgliedes durch die stellvertretende
Vorsitzende oder den stellvertretenden Vorsit-
zenden ist zulässig (§ 35 Abs. 4 2. HS RStV).

(3) Die Mitglieder sind bei der Erfüllung ihrer
Aufgaben nicht an Weisungen gebunden. Sie
sind auch gegenüber anderen Organen der Lan-
desmedienanstalten nach § 24 RStV zur Ver-
schwiegenheit verpflichtet (§ 35 Abs. 8 RStV).

(4) Die Mitglieder üben ihre Tätigkeit in der
GVK unentgeltlich aus (§ 35 Abs. 4 Satz 2 RStV).

(5) Die GVK kann Entscheidungen vertagen, um
die Entscheidungsgegenstände in den Be-
schlussgremien der Landesmedienanstalten zu
diskutieren. § 2 Abs. 2 der GVK-GO bleibt hier-
von unberührt.

§ 3
Vorsitz

(1) Die GVK wählt aus ihrer Mitte eine/n Vor-
sitzende/n und eine/n Stellvertreter/in für die
Dauer von zwei Jahren. Die Wiederwahl in der
gleichen Funktion für zwei weitere Jahre ist
zweimal zulässig.
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(2) Die oder der Vorsitzende vertritt die GVK
im Zusammenschluss der Landesmedienanstal-
ten und nach außen.

§ 4
Sitzungen der GVK

(1) Die oder der Vorsitzende beruft Sitzungen
der GVK ein, eröffnet, leitet und schließt die-
se. Auf Antrag von vier Mitgliedern ist eine
Konferenz einzuberufen (§ 3 Abs. 9 Satz 2 ALM-
Statut).

(2) Die Einladung hat schriftlich unter Einhal-
tung einer Frist von zwei Wochen mit einem
Vorschlag für die Tagesordnung zu erfolgen. In
dringenden Fällen kann die Frist auf sieben
Tage verkürzt werden. Auf die Verkürzung der
Einladungsfrist ist in der Einladung hinzuwei-
sen. Die Fristen beginnen mit dem Tage nach
der Absendung der Einladung. Tagesordnungs-
vorschläge der Mitglieder sind rechtzeitig an
den Vorsitzenden zu richten.

(3) Mit der Einladung sollen den Mitgliedern die
erforderlichen Unterlagen zugesandt werden.
Zu Beginn der Sitzung wird die Tagesordnung
durch Beschluss festgestellt.

(4) Die Sitzungen der GVK sind grundsätzlich
nicht öffentlich. Öffentliche Sitzungen sind
möglich, wenn Geheimhaltungs- und Ver-
schwiegenheitspflichten dadurch nicht berührt
werden und der einstimmige Beschluss der GVK
zur Durchführung einer öffentlichen Sitzung
vorliegt. Sachverständige Dritte können im
Bedarfsfall an der Sitzung teilnehmen bzw.
hinzugezogen werden. Insbesondere die Vorsit-
zenden von ZAK, KJM und KEK können zur Be-
richterstattung über ihre Tätigkeit eingeladen
werden.

(5) Zur Vorbereitung ihrer Entscheidungen kön-
nen aus der Mitte der GVK Arbeitsgruppen ge-
bildet werden. Einer Arbeitsgruppe steht ein
Berichterstatter vor, der der GVK die Ergeb-
nisse der Vorbereitungen mitteilt.

§ 4a
Bildung von Ausschüssen

(1) Die GVK kann für Gegenstände der eigenen
Zuständigkeit beratende Ausschüsse bilden (z.
B. für Fragen der Medienpädagogik).

(2) Für diese Ausschüsse gelten die die Zusam-
mensetzung und Verhandlungsabläufe betref-
fenden Vorschriften dieser GVK-GO
entsprechend.

§ 5
Beschlussfähigkeit und Beschlussfassung

(1) Zu Beginn der Sitzung ist die Beschlussfä-
higkeit der GVK festzustellen. Die GVK ist be-
schlussfähig, wenn alle Mitglieder ordnungsge-
mäß eingeladen wurden und mindestens zwei
Drittel der gesetzlichen Mitglieder anwesend
sind. Fehlt die Beschlussfähigkeit, so hat die
oder der Vorsitzende die Sitzung zu schließen
und die Mitglieder der GVK erneut zur Beratung
des nicht erledigten Tagesordnungspunktes
einzuladen. Für die Einladung gilt die Frist
nach § 4 Abs. 2 Satz 2.

(2) Bei der Beschlussfassung hat jedes Mitglied
eine Stimme.

(3) Soweit rechtlich keine andere Mehrheit
vorgesehen ist, fasst die GVK ihre Beschlüsse
mit der Mehrheit ihrer Mitglieder (§ 35 Abs. 9
Satz 1 RStV). Im Übrigen gilt für Beschlüsse und
Wahlen § 9 ALM-Statut.

§ 6
Protokoll

(1) Über die Sitzung der GVK ist ein Ergebnis-
protokoll zu fertigen. Es wird von der oder dem
Vorsitzenden und von der Protokollführerin
oder von dem Protokollführer unterzeichnet
und den Mitgliedern zugeleitet.

(2) Das Protokoll muss mindestens Angaben
enthalten über:

1. Ort und Tag der Sitzung,

2. die anwesenden Mitglieder,

3. die Beratungsgegenstände und die gestell-
ten Anträge,

4. die Beschlüsse und die Abstimmungsergeb-
nisse. In den Fällen der §§ 51a Abs. 4 und
52b Abs. 4 Satz 4 und Satz 6 RStV sind die
tragenden Gründe für die Entscheidung im
Protokoll festzuhalten.

(3) Das Protokoll bedarf der Genehmigung
durch die GVK.

§ 7
Geschäftsführung

(1) Die Geschäfte der GVK führt die oder der
Vorsitzende.

(2) Sie oder er bedient sich zur Erfüllung dieser
Aufgaben der Gemeinsamen Geschäftsstelle
nach § 35 Abs. 7 RStV.
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§ 8
In-Kraft-Treten, Änderungen der

Geschäftsordnung

Der Erlass sowie Änderungen dieser Geschäfts-
ordnung bedürfen der Zustimmung der Mehr-
heit von zwei Dritteln der Mitglieder der GVK.
Sie tritt mit Beschlussfassung am 15. März 2011
in Kraft.


